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Einleitung 

Die Verkehrswegeplanung erfuhr  wie nahezu das gesamte Recht der 
Planung und Zulassung von Infrastruktur-  sowie Investitionsvorhaben im Zuge 
des deutschen Einigungsprozesses eine erhebliche Veränderung. Auf die im 
Interesse eines schnellen Wirtschaftsaufschwunges  gewandelten zeitlichen 
Anforderungen  an die Verwirklichung von Verkehrswegeprojekten in den 
neuen Bundesländern wurden im Bereich der Verkehrswegeplanung und -Ver-
wirklichung die alten Pfade des bisherigen Planungsrechts und der Planungs-
organisation in Teilen verlassen und neuen Wege beschritten. Neben einer 
Veränderung der gesetzlichen Grundlagen ist insbesondere die Gründung pri-
vatrechtlich organisierter Verwaltungseinrichtungen hervorzuheben, die in 
weitem Umfang mit Aufgaben der Planung und des Baus der als vordringlich 
eingestuften Verkehrsprojekte Deutsche Einheit beauftragt wurden. War und 
ist in den alten Bundesländern die Planung Aufgabe der staatlichen Behörden 
und wird von diesen auch ohne Zuhilfenahme von Planungsgesellschaften 
wahrgenommen, ergibt sich also in den neuen Bundesländern für den Bereich 
der Fernstraßenplanung eine neue Organisationsstruktur. 

Die dadurch entstandene Arbeitsteilung zwischen den nach wie vor gesetz-
lich allein zuständigen Behörden und den privatrechtlich organisierten Pla-
nungsgesellschaften wirft  zahlreiche Fragen auf. Genannt seien u. a.: In 
welcher Quantität werden den Planungsgesellschaften Aufgaben übertragen 
und vor allem welche rechtliche Qualität kommt diesen Aufgaben zu? Gibt es 
Grenzen der Aufgabenübertragung  und wenn ja, welche? Wie kann das 
Betätigungsfeld der Behörden und der Planungsgesellschaften abgegrenzt 
werden? Wie ist die Tätigkeit der Planungsgesellschaften zu bewerten? Wel-
che Veränderungen des Planungsvorganges sind zu gegenwärtigen? Wie ist 
das Verhältnis zwischen Behörden und Planungsgesellschaften zu gestalten? 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Bemühen um eine Beantwortung dieser 
Fragen. 

Planungsgesellschaften wurden sowohl für den Straßen- wie auch den 
Schienenbereich gegründet und mit Tätigkeiten der Planung sowie der 
Realisierung beauftragt.  Der genaueren Betrachtung und eines sinnvollen 
Umfanges der Arbeit wegen ist jedoch eine Einengung des Untersuchungs-
rahmens angebracht. Näher betrachtet wird daher der Bereich der Fern-
straßenplanung. Die für diesen Ausschnitt des Planungsrechts gewonnenen 
Ergebnisse dürften jedoch aufgrund der grundsätzlich gegebenen Vergleich-
barkeit des jeweiligen Planungsvorganges in ihren jeweiligen Kernaussagen 
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und mit Unterschieden im einzelnen auf den Bereich der Schiene übertragbar 
sein. Den konkreten Untersuchungsgegenstand wird dabei die Tätigkeit der 
Planungsgesellschaft DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanung- und 
Baugesellschaft mbH, bilden, die ,wie ihr Name bereits besagt, im Bereich der 
Fernstraßenplanung und -baus eingeschaltet ist. Im Rahmen dieser Arbeit 
interessiert indes ausschließlich der Bereich der Planung, nicht aber der des 
Baus und der Auftragsvergabe.  Ebensowenig wird eingehend auf Modelle 
einer Privatfinanzierung  von Infrastrukturmaßnahmen  eingegangen. Wenn-
gleich die Problematik des Instrumentariums der Investitionsmaßnahme-
gesetze im Laufe der Arbeit angesprochen wird, bildet aufgrund deren 
erklärten Ausnahmecharakters und ihrer in Anbetracht einer bevorstehenden 
verfassungsrechtlichen  Überprüfung  offenen  Zukunft Grundlage der Unter-
suchung der „Normalfair  einer Fernstraßenplanung, d. h. das insbesondere im 
Bundesfernstraßengesetz  und Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz 
normierte Fernstraßenplanungsrecht. Die so gewonnenen Erkenntnisse könn-
ten dann auch einen Beitrag zu der Diskussion leisten, deren es für den Fall 
dringend bedürfte,  daß dieses Sondermodell einer Organisationsform in die 
Normallage der Verkehrswegeplanung übernommen werden sollte. 



§ 1 Rahmenbedingungen 

Die Einschaltung privatrechtlich organisierter Verwaltungseinrichtungen in 
die Verkehrswegeplanung stellt keineswegs eine isolierte Entwicklung im 
Bereich des Planungsrechts dar, sie ist vielmehr ein Glied einer seit vielen 
Jahren andauernden Reform und Reformdiskussion, die nunmehr durch die 
Wiedervereinigung Deutschlands eine Neubelebung erfahren  hat. Zum besse-
ren Verständnis des Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit sei daher dieser 
Gesamtrahmen sowie das gesetzgeberische Tätigwerden in der gebotenen 
Kürze skizziert. 

I. Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur 

Die Wiedervereinigung Deutschlands rief  auch im Bereich der Verkehrs-
infrastruktur  und damit der Verkehrswegeplanung große Herausforderungen 
hervor. Nach der dem Bundes Verkehrs wegeplan 1992 zugrundeliegenden Pro-
gnose wird allein der Straßengüterfernverkehr  von 163 Mrd. tkm im Jahre 
1991 auf 238 Mrd. tkm im Jahr 2010 und der Individualpersonenverkehr von 
703 Mrd. Pkm auf 838 Mrd. Pkm anwachsen.1 Der Aufbau einer den Anford-
erungen einer, auf hohe Mobilität eingestellten Industrie-, Dienstleistungs- wie 
auch Freizeitgesellschaft  angemessenen, Verkehrsinfrastruktur  gilt als Grund-
voraussetzung eines schnellen wirtschaftlichen Aufschwungs in den neuen 
Bundesländern. So wurden im Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 
insgesamt 17 Projekte, davon 9 Schienenprojekte, 7 Straßenprojekte und ein 
Wasserstraßenprojekt als überaus dringlich bewertet und in den Bundesver-
kehrswegeplan unter der Rubrik „vordringlicher Bedarf"  aufgenommen.2 Dem 
entspricht ein geschätztes Investitionsvolumen von 57,5 Mrd. DM. Davon 
entfallen auf die Schiene 30 Mrd. DM, auf Bundesfernstraßen 23,5 Mrd. DM 
und auf Bundeswasserstraßen 4 Mrd. DM.3 Im Bereich der Bundesfernstraßen 

1 Beschluß der Bundesregierung vom 15.7.1992, S. 14. Vgl. zu den verfassungs-
rechtlichen Fragestellungen, die mit der Bewältigung eines gesteigerten Verkehrsauf-
kommens hervortreten,  Ossenbühl,  Verkehr, S. 53 ff. 

2 Vgl. BVWP '92 Tabelle 2, S. 19. Nachdem bereits zuvor am 3.5.1990 das 
Lückenschlußprogramm für die direkten Verbindungswege zwischen den alten und 
neuen Bundesländern beschlossen worden war. Vgl. dazu und nachfolgend, Dörries, 
S. 371 ff. 

3 Vgl. BVWP '92 Tabelle 3, S. 29. 
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